
S a t z u n g 

 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Samtgemeinde Neuenkirchen  

 

Aufgrund der §§ 10, 98 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-

gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.GVBl. S.576), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 24.10.2019 (Nds.GVBl. S.309) und § 6 des Niedersächsischen Kom-

munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.GVBl. S. 

121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S.309) hat der 

Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung vom ......2020 folgende 

Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Beitragsfähige Maßnahmen 

 

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung 

Verbesserung und Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraßen erhebt die 

Samtgemeinde Neuenkirchen nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den 

Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme die-

ser Gemeindeverbindungsstraßen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 

(2) Die Samtgemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die ein-

zelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend 

für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selb-

ständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert 

ermitteln. 

(3) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bau-

programm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Samtgemeinde form-

los festgelegt. 

 

 

 

§ 2 
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Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 

 

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsneben-

kosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue-

rung der Gemeindeverbindungsstraßen  benötigten Grundflächen; dazu 

gehört auch der Wert der von der Samtgemeinde hierfür aus ihrem Ver-

mögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 

2. für die Freilegung der Fläche; 

 

3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen 

und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie 

Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenni-

veaus; 

 

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 

a) Randsteinen und Schrammborden, 

b) Rad- und Gehwegen, 

c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

d) Beleuchtungseinrichtungen, 

e) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung 

der Gemeindeverbindungsstraßen , 

f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) 

und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der Gemeindeverbindungs-

straßen sind; 

 

5. der Fremdfinanzierung; 

 



 

 

3 

 

6. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maß-

nahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind;  

 

7. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 

 

8. für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu 

erbringenden Werk- und Dienstleistungen. 

 

 

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

 

(2) Der Aufwand für 

 

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

 

2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

 

3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 

 

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 

 

 

§ 4 

Anteil der Samtgemeinde am beitragsfähigen Aufwand 

 

1) Die Samtgemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der 

Inanspruchnahme der Gemeindeverbindungsstraße ergebenden besonderen 

Vorteils von dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden 

Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitrags-

pflichtigen und die Samtgemeinde, soweit sie Eigentümerin oder Erbbaube-

rechtigte eines berücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist. 
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(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der Gemeindeverbindungsstraße 

durch die Allgemeinheit auf die Samtgemeinde entfallende Anteil am bei-

tragsfähigen Aufwand beträgt 80 v.H. 

 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt 

hat, zunächst zur Deckung des beitragsfähigen Aufwands gem. § 3 Abs.1 zu 

verwenden. 

 

(4) Die Samtgemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Bei-

tragspflichten durch eine ergänzende Satzung von dem Anteil nach Abs. 2 

abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung spre-

chen. 

 

 

§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 

 

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von de-

nen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten Gemeinde-

verbindungsstraße oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (be-

rücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf 

diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese 

Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche 

mit dem nach § 6 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben. 

 

(2) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutz-

bar sind (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingär-

ten) oder tatsächlich so genutzt werden, 

 

oder 
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2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Fest-

setzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind 

(landwirtschaftliche Nutzung), 

 

ist die Gesamtfläche des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn zu-

grunde zu legen. 

 

 

§ 6 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 2 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstü-

cken, die 

 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungs-

plan nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleich-

barer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, 

Freibäder, Dauerkleingärten) 0,5, 

 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechen-

der Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer 

Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn 

a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren 

      Wasserflächen       0,0167, 

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gar- 

      tenland         0,0333, 

cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.)   1,0, 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen 

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden 

(z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung  0,5, 
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c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 

stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B. 

Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, 

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Bau- 

lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 

ergibt,         1,0, 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes 

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die 

Restfläche gilt lit. a), 

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be- 

bauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rech- 

nerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten 

geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt   1,0 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und 

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

für die Restfläche gilt lit. b), 

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine  

Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund- 

fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 

flächenzahl 0,2 ergibt,   1,5 

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und  

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

für die Restfläche gilt lit. a), 

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer  

Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die  

von der Satzung erfassten Teilflächen 

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- 

      oder Gewerbebetrieben dienen,   1,5 

      mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite  

      und jedes weitere tatsächlich vorhandene 

      Vollgeschoss 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne  

      Bebauung   1,0 
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      mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite  

      und jedes weitere tatsächlich vorhandene  

      Vollgeschoss,  

für die Restfläche gilt lit. a). 

 

(2) Als Vollgeschossen i.S. von Abs. 1 Nr. 2 gelten alle Geschosse, die nach lan-

desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden 

stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der 

Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landesbau-

ordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken 

je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grund-

stücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollge-

schoss gerechnet. 

 

 

         § 7 

   Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 

Werden Grundstücke durch mehrere öffentliche Einrichtungen bevorteilt, ist 

die durch diese Satzung ermittelte und bei der Verteilung zu berücksichti-

gende Beitragsfläche bei jeder dieser öffentlichen Einrichtung nur zu 2/3 in 

Ansatz zu bringen. Den Beitragsausfall trägt die Samtgemeinde. 

 

 

§ 8 

Aufwandsspaltung 

 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selb-

ständig erhoben werden für 

 

1. die Kosten des Grunderwerbs der Gemeindeverbindungsstraße, 

 

2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 

 



 

 

8 

 

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 

 

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege 

oder eines von ihnen, 

 

5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege 

oder eines von ihnen, 

 

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter 

Rad- und Gehwege oder eines von ihnen, 

 

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der  

Oberflächenentwässerung der Gemeindeverbindungsstraße, 

 

8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuch-

tungseinrichtungen der Gemeindeverbindungsstraße, 

 

9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Parkflächen, 

 

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des 

Straßenbegleitgrüns. 

 

§ 9 

Entstehung der Beitragspflicht 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maß-

nahme. 

 

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der 

Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der 

Aufwandsspaltung. 
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(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Bei-

tragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens je-

doch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss. 

 

(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die 

technischen Arbeiten entsprechend dem von der Samtgemeinde aufgestell-

ten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist. 

 

 

§ 10 

Vorausleistungen 

 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistun- 

gen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen 

worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu ver-

rechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 

 

 

§ 11 

Beitragspflichtige 

 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbeschei-

des Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbau-

recht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte bei-

tragspflichtig. 

 

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 

Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entspre-

chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 

Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 

Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum. 

 



 

 

10 

 

 

§ 12 

Beitragsbescheid 

 

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch 

schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

 

§ 13 

Fälligkeit 

 

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden 

einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

 

§ 14 

Ablösung 

 

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die 

Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 

 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausmaßnahme i.S. 

von § 1 entstehende Ausbauaufwands anhand von bereits vorliegenden Un-

ternehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis 

sowie den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren 

Gemeindeverbindungsstraßen  zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 

7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme der betreffenden Gemeindeverbindungsstraße besteht. 

 

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig ab-

gegolten. 

 

 

 

 



 

 

11 

 

  § 15 

          Verrentung 

 

Auf Antrag kann die Samtgemeinde zulassen, dass der Beitrag für Verkehrsan-

lagen in Form einer Rente gezahlt wird. Der Antrag ist vor Fälligkeit zu stellen. 

Der jeweilige Restbetrag wird jährlich mit 3 Prozent über dem zu Beginn des 

Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches ver-

zinst. 

 

§ 16 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßen-

bauliche Maßnahmen der Samtgemeinde Neuenkirchen vom 26.02.2007 außer 

Kraft. 

 

 

Neuenkirchen, den ......2020 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Samtgemeindebürgermeisterin 


